
1468 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 25. Feber 1976 betreffend 

ein Bundesgesetz I mit dem Beträge und vJertgrenzen des Zivil­

rechts geändert werden (Wertgrenzennovelle 1976); 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentvmrf in 102 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegen­

stand gegenüber dem Gesetzentwurf in 102 der Beilagen zu den 

stenographisc~en Protokollen des Nationalrates, XIV. GP,fclgend8 

Änderungen beschlossen: 

1. Nach Artikel XX ist folgender Artikel XXI einzufügen: 

Artikel XXI 

Das Luftverkehrsgesetz, deutsches RGBl. 1936 
I S. 653, zuletzt geändert durch das Bundes-· 
geset: BGBL Nr. 236/1971, wird wie falert 
geändert: Q 

1. Im § 23 Abs. 1 werden der Betrag von 
,,1,000.000 SOl durc.~ den Betraer von. 
,,1,800.000 S", der Betrag VOn ,.1,50'0.000 S<c. 
durch den Betrag von ,,2,250.000 S", der Betra .... 
VOn ,,800 S" durch den Betrag von ,,1200 S:;' 
und der BetrJ.g von ,,6,000.000 S" du.dl den. 
Betra.g von ,,9,000.000 $" ersetzt. 

2. Im § 23 Abs. 2 wird der Betracr yon 
,,600.000 S" durch -den Betrag von ,,1,200.000 S ... · 
ersetzt. 

. 3. Im § 29 g Abs. 1 wird der BetraO' von 
,,215.000 S" durch den Betrag von ,,320.000 S" 
erSetzt. 

~ Die bisherigen Artikel XXI bis XXVIII erhalten die 

Bezeichnung "XXII bis XXIX". 
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3. Nach Artikel XXIX (neu) ist folgender Artikel XXX 

einzufügen: 

Artikel XXX 

Das Eisenbahn- und Kraftfahrzeugnaftpflicht­
gesetz vom 21. Jänner 1959, BGBI. Nr. 48, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBt 
Nr. 69/1968, wird wie folgt gi".indert: 

1. Im § 15 Abs. 1 werden die Beträge von 
je ,,600.000 S" durch ·die Beträge von je 
.,1,200.0005", der Betrag von ,,60.00C $" Q.'lr.n 
den Betraf; von ,,90.0005" und der Betrag von 
,,36.000 Sec durch den Betrag von ,,54.000 S" 
ersetzt. 

2. Im § 16 Abs. 1 wer.den der Betrag von 
,,300.000 S« .durch den Betrag von ,,450.000 S". 
der Betrag von ,,180.000 S" Q'l.rch den Betrag 
vor. ,,270.000 S" und der Betr:tg von ,,270.000 S" 
durch den Betrag von ,,400.000 S" ersetzL 

3. 1m § 16 Abs. 3 werden nach dem 'Wort 
,,Begrenzungen« die Wöner ", ausgenommen 

; die für Kraftfahrzeuge," eingefügt . 

.!:. Die bisherigen Artikel XXIX und XXX erhalten die Bezeichnung 

"XXXI" und "XXXII". 

5. Nach Art. XXXII (neu) ist folgender Artikel XXXIII. 

einzufügen: 

Artikel ~XXIII 

Das Atomhaftpflichtgesetz vom 29. Apri11964~ 
BGB!. Nr. 117, wir:d wie folgt geändert: 

1. Im § 15 Abs. 1 Z. 1 wird der Be~ra~ von 
,,600.000 $" durch den Betrag von ,,1,200.000 S" 
ersetzt. 

2. Im § 29 Abs. 1 Z. 1 werden die Beträge 
von je .,600.000 SC< durch ,die Beträge von je 
,,1,200.000 S", der Betrag von ,,11,000.000 $" 
durch den Betrag von ,,18,000.000 $", der Betrag 
von ,,9,000.000 S" durc.;' .den Betrag von 
,,13,500.000 sec, der Betrag von ,,3,600.000 S" 
. durdl den Betrag von ,,5,400.000 S", der Betrag 
von ,,2,400.000 S" durch oden Betrag von 
,,3,600.000 Sr< und der Betrag von ,,900,000 S" 
d1.lrch den Betrag von ,,1,350.000 S" ersetzt. 

3. Im § 29 Abs. 1 Z. 2 wird der Betrag von 
,,600.000 S" durch den Betra.g von ,.900.000 $" 
ersetzt. 

4. Im § 44 Abs. 1 wird der Betrag' von 
,,120.000 S" durch den Betrag von .,,180.000 $" 
ersetzt. 

S. Im § 44 Abs. 2 wird der Betra.g von 
,,30.000 S" durch den Betrag von ,,45.000 Sec er-· 
setzt. 

, 
~ .. 
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6. Der bisherige Artikel XXXI erhält die Bezeichnung IIXXXIV Il
• 

7. Die bisherigen Artikel XXXII und XXXIII erhalten die Be-

zeichnung 11 XXXV u und "XXXVI" und h:l.ben wte folgt zu lauten: 

Artikel XXXV 

1. Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fl)lgen­
den ~id1t anderes bestimmt wird, mit dem. 
1. April 1976 in Kraft. 

2. Die Ar':.. III, IV, V, VI Z. 2, VIII, IX,; 
XIZ. 2, 3 und 4, XII Z. 2, XVIII, XIX, XX· 
Z. 3, XXV, XXVIII, XXXI Z. 2, XXXIII Z. 2 ; 
und 3 sind auf V~rhalten nicht anzuwenden;' 
die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ge­
setzt worden sind. 

3. Der Art. I gilt nicht für Sachen, die vor 
Inkrafttreten -dieses Bundesgesetzes gefunden 
worden sind. 

4. Der Art. VII gÜt nicht, wenn aas Mahn­
gesuch im Zeitpunkt des Inkrafttretens aieses 
Bundesgesetzes bei Gericht bereits angebracht ist. 

5. Die Art. X, XI Z. 1, 5, 6, Sund 9 sowie 
XVI Z. 4 gelten nicht, wenn die Klage im 
Zeitpunkt cles Inkrafttretens di.eses Bundesgesetzes 
bel Gericht bereits angebracht 1St. . 

6. Der Art. XII Z. 1 gilt nicht, wenn .die 
Sachen vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
~epf:indet worden sind. 

7. Die Art. XVI Z. 1, 2, 3 und 5 sowie 
XVII gelten nicht, wenn -das Konkurs-, An­
schlußkonkurs- oder Ausgleichsverfahren vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eröffnet wor­
den ist. Im Fall dp.r Wiederaufnahme eines 
Konkurses (§ 158 Abs. 2 Konkursordnun,g) ist 
der Tag des Wieder:l.ufnahmebeschlusses maß-

gebend. 

S. Die Art. XXI Z. 1 bis Jr,XXiII 1:ln::L XXX 
gelten nicht für Unfälle, die .sich vor Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes ereignet haben. 

9. Der Art. XXIV gilt r.icnr:, wenn der Antrag' 
vor Inkrafttreten clieses Bundesgesetzes ge:;tellt 
worden ist. 

~(;). Der Art. XXXIII Z. 1 bis 3 gilt nicht 
für nu..."-leare Ereigni:;se, die vor Inkrafttre:cn 
dieseS Bundesgesetzes eingetreten sind. 

1468/BR der Beilagen - Änderungen im Plenum NR (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 4 -

Artikel XXXVI 

Mit der Voll1.iehung 

~ 1. der A~ ... I Z. 2 1;;,] XV, hinsichtlich des' 
im § Ai Abs. 1 genannter, § 6, ist der Bundes­

" minist.er für Ju:;tiz im Ei.nvernehmen mit dem 
i Bunde:.minister ,für Innere;, des Arr.. XXX eier 
. Bundesminister. für Justiz im Einvernehmen mit 
~ dem Bundes;;:i.nister für Verkenr, 

2. 'des Art.. IX ist der Bundesminister für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundes­

~ minister [:ir Justiz, 

3. der Art. XIII, soweit er sich auf § 10 bezieht, 
i XIV, soweit er s1ch auf § 10 bezieht, und XXI 
i Z. 3 ist d!!!' Bandesminister für Finanzen im 
Einnrnduncn nut dem Bundesminister für 
Justiz, 

4. des Art. XIX Z. 2 ist der Bundesminister 
für Inneres, 

5. des Art. XXXIII Z. 4 und 5 ist der Bundes­
minister für Finanzen un,d 

6. der übrigen Artikel der Bundesminister für 
Justiz betraut. 

t 
" 
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